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Nachbarschaftsverband rueSKKarlsruhe
Der Nachbarschaftsverband Karlsruhe setä sich aus den Städten Karls-
ruhe, Ettlingen, Rheinstetten und Stutensee sowie den Gemeinden Eg-
genstein-Leopoldshafen, Karlsbad, Linkenheim-Hochstetten, Marxzell,
Pfinäal, Waldbronn und Weingarten zusammen.

öffentliche Auslegung der Einzeländerungen nach S 3 (2) BauGB
des Flächennutzungsplans 2010 des Nachbarschaftsverbandes
Karlsruhe
Die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe
hat in ihren Si tzunqen am 21 .7 .2008 und am 29.  9.  2008 die Aufnahme
des Anderungsvefrahrens des Flächennutzungsplans 2010 und die öf-
fentliche Auslegung nach Baugesetzbuch für folgende Bereiche be-
schlossen:
KB-112 , ,Tannenäcke r /Sonnenbe rg " i nKa r l sbad -Mu tsche lbach
WB-304 , ,Ku rpa rk " i nWa ldb ronn -Re i chenbach
WB-107 , ,Ga r tens t raße /Wa ld r i ng " i nWa ldb ronn -Busenbach
RH-202 ..EDEKA-Fleischwerk"inRheinstetten-Forchheim
Zusätzlich wurde in der Verbandsversammlung des Nachbarschaftsver-
bandes am 29. 9. 2008 eine weitere Offenlage nach Baugesetzbuch für
folgenden Bereich beschlossen:
KA-796 , ,Go l f p l a t z -Ba t zenho f " i nKa r l s ruhe -Hohenwe t t e r sbach
Diese Einzeländerungen werden mit Umweltbericht gemäß S 3 BauGB
in der Zeit vom 13, 10. 2008 bis einschließlich 14. 11. 2{X)8 während
der Dienststunden, 8.30 bis 15.30 Uhr, bei der Planungsstelle des Nach-
barschaftsverbandes Karlsruhe, Lammstraße 7, 76133 Karlsruhe, Zim-
mer D 1 14 (Offenlageraum), zu jedermanns Einsicht ausgelegt. Darüber
hinaus werden die einzelnen Planunterlagen auch bei den Verwaltungen
der betroffenen Mitgliedsstädte und -gemeinden ausgelegt.

Neben den zu allen Einzeländerungen mit ausliegenden Umweltberich-
ten, die jeweils auf betroffene Schutzgüter der Umwelt eingehen, sind
zur Einzeländerung RH-202,,EDEKA-Fleischwerk" in Rheinstetten-
Forchherm außerdem noch in sonstigen Gutachten/Untersuchungen
enthaltene umweltbezogene Informationen verfügbar Über die zu erwar-
tenden
- Klimaauswirkungen
- Verkehrsmengenerhöhungen bezogen auf den PKW- und LKW-Ver-

kehr und den hiermit verbundenen Verkehrslärmbelastungen im Er-
schließungsbereich und weiterf ührenden Verkehrsnetz

- Gewerbelärmimmissionen beim Betrieb des Vorhabens
- Geruchsimmissionen und die beabsichtigte Abwasserbehandlung
- Auswirkungen der Eingriffe in Natur- und Landschaft im Umweltbe-

richt auf Bebauungsplanebene sowie der Vertretbarkeit über die Ab-
werchung von Zielen des Regionalplanes Mittlerer Oberrhein zur Aus-
weisung von schutzbedürftigen Bereichen für die Erholung.

Soweit die vorstehend unter den Spiegelstrichen aufgeführten Informa-
tionsquellen nicht unmittelbar Gegenstand der Auslegung sind, kann die
Einsicht auf Anfrage erfolgen.

Stellungnahmen zu den beabsichtigten Einzeländeruhgen des Flächen-
nutzungsplans können während der Auslegungsfrist bei den vorgenann
ten Stellen vorgebracht werden. Verspätet eingehende Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über die Ander:ungen des Fläichen-
nutzungsplanes unberücksichtigt bleiben.


